
 

Stadtamt WÖRGL:  6300 Wörgl
 

Bahnhofstraße 15 

 

Kundmachung / 
Bekanntmachung 

über Verfügungen der Gemeindewahlbehörde vor der Wahl 

 

Anlässlich der Landtagswahl am 25. Februar 2018 wird gemäß § 38 Abs. 3 der Tiroler 
Landtagswahlordnung 2017 kundgemacht: 

 

Die Gemeindewahlbehörde hat in ihrer Sitzung vom 18.12.2017 folgenden Beschluss 
gefasst: 

Die Sprengelwahlbehörde X wird mit der Erfassung der nach § 48 Abs 1 lit a TLWO 
eingelangten Wahlkarten und mit der Auswertung der bei der Gemeinde abgegebenen 
Wahlkarten gemäß § 11 Abs. 2 TLWO iVm§ 48 TLWO betraut. 

 

 

angeschlagen am: 14.02.2018  
abgenommen am:  

Die Bürgermeisterin: 

 
 


